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WEITERE INHALTE

Maßnahmen zu Steuererleichterungen und 
für einen Bürokratieabbau.

Steuervereinfachung:   
Das Steuervereinfachungsgesetz 2011 ist 
am 2.2. vom Bundeskabinett beschlossen 
worden. Der Gesetzentwurf enthält u.a. 
folgende Neuerungen: 

Für den Gastronomie-Inhaber gilt: 
Rechnungsstellung:   

Für elektronische Rechnungen werden 
künftig keine technischen Verfahren 
mehr vorgegeben, die Unternehmer ver-
wenden müssen. Gleichzeitig aber müs-
sen elektronische Rechnungen im Rah-
men einer Umsatzsteuer-Nachschau ein-
gesehen werden können. Das heißt, dass 
der Gastronom während der Aufbewah-
rungsfrist die Echtheit der Herkunft, die 
Unversehrtheit des Inhalts und die Les-
barkeit gewährleisten muss.    

Betriebsaufgabe und -verpachtung:  
Das Steuervereinfachungsgesetz führt 
eine gesetzliche Betriebsfortführungsfik-
tion in den Fällen der Betriebsverpachtung 
ein. Mit der neu eingeführten Betriebs-

fortführungsfiktion gilt ein Gaststättenbe-
trieb im Fall der Verpachtung oder Stillle-
gung als fortgeführt, bis eine ausdrückli-
che Betriebsaufgabeerklärung erfolgt. Die 
Regelung stellt insbesondere die Besteue-
rung stiller Reserven sicher und zwingt 
Gastronomen künftig zum Handeln, denn 
Betriebsaufgabeerklärungen müssen spä-
testens drei Monate danach vorliegen. 

Für die Gastronomie-Mitarbeiter:     
Für die Angestellten von Gastronomiebe-
trieben enthält das Steuervereinfachungs-
gesetz eine kleine Steuererleichterung. 
Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag von der-
zeit 920 € soll rückwirkend zum 1.1.2011 
auf 1.000 € angehoben werden. Darü-
ber hinaus sollen Arbeitnehmer zusam-
men mit anderen Personenkreisen künf-
tig die Möglichkeit erhalten, nur noch alle 
zwei Jahre eine Steuererklärung abge-
ben zu müssen. Pendler, die abwechselnd 
mit dem PKW oder mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln zum Betrieb fahren, müssen 
keine täglichen Nachweise mehr führen. 
Die Finanzämter prüfen auf Jahresbasis, 
ob die Pendlerpauschale oder die tatsäch-
lichen Fahrtkosten günstiger sind.  

Die Bundesregierung wirbt derzeit mit 
Steuervereinfachungen. Lesen Sie in unse-
rem Titelseitenartikel diverse Maßnahmen, 
die Sie interessieren könnten. Die Anwen-
dung des ermäßigten oder des regulären 
Umsatzsteuersatzes auf zubereitete Spei-
sen beschäftigt derzeit den Europäischen 
Gerichtshof (Seite 2). Lesen Sie auf Seite 
3, welche Tricks Betriebsprüfer mit Speise-
Testkäufen anwenden und wie die Recht-
sprechung dagegen reagiert. 
Unser Tipp (Seite 3) beschäftigt sich dies-
mal mit dem LIFO-Verfahren zur Bewer-
tung Ihrer Vorräte. Schließlich erfahren Sie 
auf Seite 4 Näheres über die steuerliche 
Behandlung von Lohnzuschlägen sowie 
über die steuerliche Behandlung des Kell-
nerdress als Berufskleidung.   

Bundesregierung will Steuerpflichtige um 590 Mio. € pro Jahr entlasten. 

Steuervereinfachungen 2011 
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Viel Erfolg!  
Ihre Steuerberater von 
ANGELE • KOLLEGEN

Liebe Gastronomen 
und Hoteliers!

Jürgen Angele

www.angele-kollegen.de	�  T: +49 (0) 82 45 / 96 02 - 0 

gastronews
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EuGH muss klären, welcher Steuersatz für zubereitete Speisen gilt. 

Umsatzsteuersatz für zubereitete 
Speisen

Regel- oder ermäßigter Steuersatz?   
Nahrungsmittel unterliegen dem ermäßig-
ten Steuersatz von 7 %, der Verzehr von 
zubereiteten Speisen in Restaurants hinge-
gen dem Regelsteuersatz von 19 %. Maß-
geblich sind die Dienstleistungen in Ver-
bindung mit dem Speisenverzehr, also das 
Servieren und das Zurverfügungstellen 
von Tischen und Stühlen. Der Gastronom 
konnte bislang folgende Faustregel beher-
zigen: Der sitzende Gast ist mit 19 %, der 
mitnehmende Gast mit 7 % zu besteuern. 
Dies entspricht auch der Auffassung der 
Finanzverwaltung: Diese sieht es z.B. als 
begünstigte Lieferung (7 % Umsatzsteuer) 
an, wenn eine Metzgerei frisch zuberei-
tete Suppen in einem Warmhaltebehälter 
bereitstellt und die fertig belegten Plat-
ten und die Suppe abgeholt oder angelie-
fert werden (BMF, v. 16.10.2008, IV B 8 - S 
7100/07/10050). Das Zubereiten der Spei-
sen selbst galt bislang als für die Vermark-
tung notwendiges Dienstleistungselement 
und löste nicht allein den 19%igen Regel-
steuersatz aus.

EuGH-Vorlagen: 
Der Bundesfinanzhof legte dem Europä-
ischem Gerichtshof (EuGH) insgesamt 
vier Vorlagen vor, die sich ausschließlich 
mit der Umsatzbesteuerung von Speisen 
beschäftigen. An den EuGH gestellte zent-
rale Frage ist u.a., ob unter den Begriff Nah-
rungsmittel auch zubereitete Speisen fal-
len. Falls dies der Fall ist, will der Bundes-

finanzhof (BFH) wissen, ob die Zubereitung 
als Dienstleistungselement zu berücksich-
tigen sei, wenn zu entscheiden ist, ob die 
einheitliche Leistung eines Partyservice-
Unternehmens als steuerbegünstigte Liefe-
rung von Nahrungsmitteln oder als nicht 
steuerbegünstigte Dienstleistung zu quali-
fizieren ist. 
 
Folgen:  
Die Antwort des EuGH betrifft nicht nur 
Partyservicebetreiber, sondern die gesamte 
Gastronomiebranche. Kommt der EuGH 
zu dem Schluss, dass zubereitete Speisen 
keine ermäßigt zu besteuernde Nahrungs-
mittel seien, müssten alle gekochten Spei-
sen – auch solche zum Abholen oder Mit-
nehmen – mit dem Regelsteuersatz besteu-
ert werden. Dasselbe gilt, wenn sich der 
EuGH der Auffassung des BFH anschließt 
und entscheidet, dass die Speisenzuberei-
tung nicht lediglich eine notwendige Ver-
marktung darstellt, sondern bereits so prä-
gend sei, dass die Regelbesteuerung anzu-
wenden wäre und es einem Hinzutreten 
weiterer Dienstleistungsmerkmale (Anbie-
ten von Stühlen und Tischen, Servieren, 
Gestellung von Besteck usw.) nicht mehr 
bedarf. Bis zur EuGH-Entscheidung soll-
ten Gastronomen in ihren Räumen darauf 
hinweisen, dass zum Mitnehmen gekaufte 
Speisen dort nicht verzehrt werden dürfen. 
Dann werden sie bis zur EuGH-Entschei-
dung zumindest den Anforderungen der 
Finanzverwaltung gerecht.                   

LIEFERANTENKREDIT

Skontieren lohnt sich!

Gastronomie-Lieferanten räumen ihren 
Abnehmern im Regelfall eine sogenannte 
Skontofrist ein. Für den im Zusammen-
hang mit dem Warenabsatz gewährten 
Kredit muss der Gastronom zwar keine 
Sicherheiten gewähren. Bei näherer 
Betrachtung erweist sich der Lieferan-
tenkredit aber als sehr teuer.

EIN BEISPIEL:
Eine Brauerei räumt einem Gastronomen 
bei einer Rechnung über 10.000 € 2% 
Skonto ein. Die Skontofrist beträgt 10 
Tage, das Zahlungsziel 30 Tage. Spätes-
tens 30 Tage nach Rechnungsstellung 
ist die Rechnung also netto zu bezahlen. 
Zahlt der Gastronom binnen 10 Tagen, 
spart er sich 200 €. 200 € mehr oder 
weniger mögen im Vergleich zur Rech-
nungssumme von 10.000 € zunächst 
niedrig erscheinen. Berechnet man aber 
den effektiven Jahreszinssatz, so stellt 
sich heraus, dass der Gastronom bei 
Nutzung des Zahlungsziels einen hohen 
Zinssatz von 36 % bezahlt.

RECHNUNG:
Effektiver Jahreszinssatz = Skontosatz x 
360/(Zahlungsziel-Skontofrist). Daraus 
ergibt sich: 2 x 360/(30-10) = 36 %. 
Für den Gastronomen ist daher günstiger, 
die Skontofrist – selbst unter Darlehens-
aufnahme – zu nutzen. Der hohe Zins-
satz steht freilich dem Vorteil gegenüber, 
die beschafften Waren gar nicht aus liqui-
den Mitteln zahlen zu müssen. Denn in 
der Regel lässt sich bei Nahrungsmitteln 
der Zeitraum zwischen dem Einkauf der 
Ware, der Zubereitung und den Einnah-
men aus Verzehr durch die Gäste über-
brücken. Das heißt, die Tilgung des Lie-
ferantenkredits erfolgt über den Umsatz 
mit der kreditierten Ware. Für den Gas 
tronomen lohnt sich das aber in der Regel 
nur, wenn er die Waren innerhalb der 
Skontofrist umsetzen kann. Dann schont 
er seine eigene Liquidität und vermeidet 
den teuren Lieferantenkredit. ©
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Speisenzubereitung: Wesentlich prägende Dienstleistung?
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Speisenzubereitung: Wesentlich prägende Dienstleistung?
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Die Inventur und die Bewertung des Vor-
ratsvermögens stellen einen wesentlichen 
Teil des Jahresabschlusses eines Gastro-
nomiebetriebes dar. Sie ist jeweils zeitnah 
zum Bilanzstichtag durchzuführen. Zeit-
nah bedeutet bis zu 10 Tage vor oder nach 
dem Stichtag, in denen der Gastronom mit 
der Inventur beginnen und enden kann. Zwi-
schenzeitliche Bestandsänderungen müssen 
allerdings festgehalten werden.  
Je nachdem, ob der Gastronom sein Vor-
ratsvermögen hoch oder möglichst niedrig 
bewertet, versteuert er einen höheren oder 

niedrigeren Gewinn. Denn jede Minderung 
eines Aktivpostens in einer Schlussbilanz 
führt zu einem niedrigeren Gewinn. Das Han-
delsrecht lässt bestimmte Bewertungswahl-
rechte zu, wie z.B. für bilanzierungspflich-
tige Gewerbetreibende das LIFO-Verfahren. 
Bei diesem Last In – First Out-Verfahren 
wird unterstellt, dass die zuletzt angeschaff-
ten Wirtschaftsgüter zuerst verbraucht wor-
den sind. Der Gastronom erreicht mit dem 
LIFO-Verfahren eine Reduzierung des steu-
erlichen Gewinns, wenn die Wiederbeschaf-
fungskosten des Vorratsvermögens steigen. 

Voraussetzung für das LIFO-Verfahren sind 
gleichartige Wirtschaftsgüter und ein ent-
sprechender Wertansatz in der Handelsbilanz. 
Zwar braucht die unterstellte LIFO-Methode 
nicht mit der tatsächlichen Verbrauchs- und 
Veräußerungsfolge übereinstimmen, sodass 
der Gastronom nicht tatsächlich die zuletzt 
angeschafften Vorräte zuerst verbrauchen 
muss. Nach Auffassung der Finanzverwal-
tung darf das Lifo-Verfahren aber gerade bei 
leicht verderblichen Waren nicht völlig unver-
einbar mit dem betrieblichen Geschehensab-
lauf stehen (R 6.9. EStR). 

LIFO-VERFAHREN: STEUERLICHE GESTALTUNGEN NUTZEN!

FG Münster stellt strenge Anforderungen an die Verwertbarkeit von Testkäufen.  

Testkäufe: Beliebter Trick der Restaurant- 
Betriebsprüfer

TI
PP

Stand: 14.2.2011

Der Fall:   
Ein Betriebsprüfer hat mittels Testkauf 
Folgendes festgestellt: In der großen 
Gyros-Portion war eine Fleischeinlage 
von 280g, in der kleinen Gyros-Portion 
eine Fleischeinlage von 180g und in der 
Portion Gyros Pita war eine Fleischein-
lage von 169g enthalten. Hieraus ermit-
telte der Prüfer – unter Berücksichtigung 
der Häufigkeit des Verkaufs der verschie-
denen Gerichte – eine durchschnittliche 
Fleischeinlage von 222g je Portion. Nach 
Verprobung der versteuerten Erlöse aus 
den Gyros-Verkäufen stellte der Prüfer 
eine Kalkulationsdifferenz fest und nahm 
entsprechende „Sicherheitszuschläge“ 
vor. Es wurden geänderte Umsatzsteuer- 
und Gewerbesteuermessbescheide erlas-
sen. 

Die Entscheidung:  
Der Gastronom wehrte sich und erhielt 
vor dem Finanzgericht (FG) Münster zum 
Teil recht. Die Richter stellten sogenannte 
Testkäufe grundsätzlich nicht infrage, 
um besteuerungsrelevante Sachverhalte 
zu ermitteln. Solche Testkäufe müssen 
aber die Verhältnisse des Verprobungs-
zeitraums repräsentativ widerspiegeln, 
was eine zeitliche Nähe zwischen Verpro-

bungszeitraum und Testkauf erforderlich 
macht. Hat der Gastronom inzwischen 
sein Angebot neu ausgerichtet oder ver-
folgt er veränderte Marketingstrategien, 
hat er Umbauten und/oder Erweiterun-
gen vorgenommen, gab es Veränderungen 
im Angestelltenbereich usw., dann bilden 
Testkäufe kein repräsentatives Abbild der 

Verhältnisse zum Verprobungszeitraum. 

Zwei Testkäufe zu wenig:
Schließlich muss eine repräsentative 
Anzahl von Testkäufen durchgeführt wer-
den. Zwei Testkäufe wie im Fall sind jeden-
falls zu wenig. (Urteil 4 K 1412/07 G, U 
vom 17. September 2010).                      
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Gyros-Testkauf: Finanzgericht stoppt Betriebsprüfer.
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Berufskleidung in der  
Gastronomie 
Typische Berufskleidung: 
Egal ob Kellner, Reinigungskraft oder Emp-
fangschef. Nirgendwo wird eine stets pas-
sende Kleidung mehr erwartet als in der 
Gastronomie. Daher zählt die Kleidung 
eines Kellners auch als Berufskleidung. 
Die Rechtsprechung hat als Berufskleidung 
anerkannt: den Kellnersmoking oder das 
Kellnerjackett, ebenso der schwarze Anzug 
des Oberkellners. Oder die schwarze Hose 
in Kombination mit der weißen Jacke. Ist 
die Kleidung als Berufskleidung anerkannt, 
zählen alle Aufwendungen für diese Klei-
dung zu den Werbungskosten/Betriebsaus-
gaben; darunter fallen auch Reinigungskos-
ten. Voraussetzung ist, dass es sich dabei 
um Ausgaben für typische Berufskleidung 
handelt (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 EStG).  

Was nicht dazuzählt: 
Ein Trachtenanzug, den der Geschäfts-
führer eines im bayerischen Stil gehalte-
nen Lokals tragen muss, zählt nach Auf-
fassung der Rechtsprechung nicht als 
Berufskleidung. Stellt der Gaststätten-
inhaber seinem Restaurantpersonal die 
Berufskleidung zur Verfügung, liegt kein 
steuerpflichtiger Vermögensvorteil beim 
Arbeitnehmer vor. Vielmehr ist die Gestel-
lung steuerfrei (§ 3 Nr. 31 EStG). Steuer-
frei ist auch die Barablösung eines nicht 
nur einzelvertraglichen Anspruchs auf 
Gestellung von typischer Berufskleidung, 
wenn die Barablösung betrieblich veran-
lasst ist und die entsprechenden Aufwen-
dungen des Arbeitnehmers nicht offen-
sichtlich übersteigt. 

Was zählt als Berufskleidung und damit zu den Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben? SFN-ZUSCHLÄGE 

Zuschläge für Sonntags-, 
Feiertags- oder Nachtarbeit 

SFN-ZUSCHLÄGE: TRENNUNG VON 
GRUNDLOHN & ZUSCHLAG BEACHTEN! 
Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit 
gehört in der Gastronomie zum Tages-
geschäft. Die hierfür den Beschäftigten 
gezahlten Zuschläge sind nach dem Ein-
kommensteuerrecht (§ 3b EStG) generell 
steuerfrei. Voraussetzung ist, dass die 
SFN-Zuschläge nicht Teil einer einheit-
lichen Entlohnung sind, sondern zusätz-
lich neben dem Grundlohn gezahlt wer-
den. Dies ist nach einem Urteil des Bun-
desfinanzhofs (BFH) auch dann der Fall, 
wenn diese Zuschläge in einem durch-
schnittlich gezahlten Stundenlohn ent-
halten sind. 

DER FALL: 
Das oberste Finanzgericht gab dem 
Betreiber eines Autohofes recht, dessen 
Angestellten in wechselnden Schichten 
im Gastronomiebereich seines Unterneh-
mens arbeiteten. Der Betreiber zahlte den 
Angestellten einen feststehenden Basis-
grundlohn sowie eine variable Grundlohn-
ergänzung. Daneben wurden Zuschläge 
für tatsächlich geleistete Sonntags-, Fei-
ertags- und Nachtarbeit gezahlt. Die 
Finanzverwaltung ging von der Steuer-
pflicht aus.

DAS URTEIL: ZUSCHLÄGE STEUER-
FREI AUCH BEI VEREINBARUNG EINES 
DURCHSCHNITTLICHEN AUSZAH-
LUNGSBETRAGS!
Der BFH verneinte eine Steuerpflicht mit 
der Begründung, dass der von Gesetzes 
wegen geforderten Trennung von Grund-
lohn und Zuschlag auch dann Genüge 
getan ist, wenn die Grundlohnergän-
zung wie im Fall variabel ist. Denn das 
Gesetz verlangt nicht, dass der laufende 
Arbeitslohn nicht schwanken dürfe. Der 
BFH wertete Basisgrundlohn und Grund-
lohnergänzung als Grundlohn i.S. des § 
3b EStG. Die SFN-Zuschläge erkannte er 
als steuerfreies „Extra“. (BFH-Urteil: VI R 
50/09, BFH/NV 2010, 1913). 
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STEUERTERMINE IM APRIL 2011 
11.4.

14.4.

24.4.
26.4.

Umsatzsteuer mtl. für März bzw. Februar mit Dauer-Fristverlängerung bei Sondervor-
auszahlung 1/11 Abschlag; Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchenlohnsteuer ev. und 
röm.-kath. für März; Getränkesteuer, Vergnügungssteuer
Ablauf der Zahlungsschonfrist für Umsatz-, Lohn-, Kirchen-, Getränke- und Vergnügungs-
steuer, Solidaritätszuschlag. Dies gilt nicht bei Barzahlung und Zahlung per Scheck.
Sozialversicherungsbeiträge April
Zusammenfassende Meldungen

STEUERTERMINE IM MAI 2011 
10.5.

13.5.

16.5.
19.5.

25.5.
27.5.
31.5.

Umsatzsteuer mtl. für April bzw. März mit Dauer-Fristverlängerung bei Sondervorauszah-
lung 1/11 Abschlag; Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchenlohnsteuer ev. und röm.-
kath. für April; Getränkesteuer, Vergnügungssteuer
Ablauf der Zahlungsschonfrist für Umsatz-, Lohn-, Kirchen-, Getränke- und Vergnügungs-
steuer, Solidaritätszuschlag. Dies gilt nicht bei Barzahlung und Zahlung per Scheck.
Gewerbesteuer, Grundsteuer (vierteljährliche Fälligkeit)
Ablauf der Zahlungsschonfrist für Gewerbesteuer, Grundsteuer. Dies gilt nicht bei Barzah-
lung und Zahlung per Scheck.
Zusammenfassende Meldungen
Sozialversicherungsbeiträge Mai
Steuererklärungen 2010, Ende der generellen Abgabefrist

STEUERTERMINE IM JUNI 2011 
10.6.

14.6.

27.6.
28.6.

Umsatzsteuer mtl. für Mai  bzw. April mit Dauer-Fristverlängerung bei Sondervorauszah-
lung 1/11 Abschlag; Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Kir-
chensteuer II. Quartal; Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchenlohnsteuer ev. und röm.-kath. 
für Mai; Getränkesteuer, Vergnügungssteuer
Ablauf der Zahlungsschonfrist Umsatz-, Lohn-, Kirchen-, Getränke- und Vergnügungs-
steuer, Solidaritätszuschlag. Dies gilt nicht bei Barzahlung und Zahlung per Scheck.
Zusammenfassende Meldung
Sozialversicherungsbeiträge Juni

Anmerkung für Scheckzahler: Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des 
Schecks als geleistet.

gastronews


